
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
SV-BEGÜNSTIGUNGEN FÜR 
NEUGRÜNDER(INNEN) 
Bei den meisten NeugründerIn-
nen ist das Geld knapp; - umso 
sorgsamer muss damit umgegan-
gen werden. Erstinvestitionen 
sind zu tätigen, für die Unterneh-
mensgründung fallen Kosten an, 
der laufende Geschäftsbetrieb ist 
zu finanzieren und zudem ist die 
Bank bei einem „Nobody“ in der 
Kreditfinanzierung restriktiv. 
Wie lässt sich etwa bei der Sozi-
alversicherung Liquidität in der 
Start-Up-Phase einsparen? 
Grundsätzlich führt die Beantra-
gung eines Gewerbescheines zur 
„gewerblichen Pflichtversiche-
rung“ in die Kranken-, Pensions- 
und Unfallversicherung. „Neue 
Selbstständige“ werden bei 
Überschreiten ihrer jährlichen Ein-
künfte in Höhe der zwölffachen 
Geringfügigkeitsgrenze (2013: 
€ 4.641,60) GSVG-pflichtig.  
Nun, die „gewerblichen Gründer“ 
können disponieren. 
 Über Antrag sich gemäß der 
„Kleinstunternehmerregelung“ 
(Umsätze unter € 30.000.-; Ein-
künfte unter € 4.641,60) aus der 
KV- und PV-Pflicht (UV fällt an) 
herauszuoptieren; 
 von der reduzierten Neuzu-
gangsgrundlage (2013: 
€ 537,78) zu profitieren; für die KV 
ist diese in den ersten beiden Jah-
ren (d.h. 13-24 Mon.) endgültig; 
 bis zum Ende des jeweiligen 
Beitragsjahres, die Herabset-
zung der vorläufigen Beitrags-
grundlage zu beantragen. 
GUTER RAT: Für einen erfolgrei-
chen Start in die Selbstständigkeit 
ist es unumgänglich, das Unter-
nehmen auf eine gut organisierte 
Basis zu stellen. Die Finanzpla-
nung ist Teil dieser Basis bei der 
wir Ihnen mit unserer Erfahrung 
gerne zur Seite stehen. 

 
 

 


